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4. bittet nachdrUcIdich die Sonderorgaoisation und die 
anderen Organisationen und Programme des Systems der 
Vereinten Nationen, ihre Unterstiltzung fiIr die Aktivitäten des 
Lateinamerikanischen WJrtschaftssystems und ihre Mit
wirkung an diesen fortzusetzen und zu verstärken; 

5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und den Ständigen Sekretär des Lateinamerikanischen WIrt
schaftssystems, zu gegebener Zeit die Durchfllhrung des 
Abkommens zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Lateinnmerikanischen Wrrtschaftssystem zu bewerten und der 
Generalversammlung auf ihrer tlInfzigsten 'Thgung darüber 
Bericht zu erstatten; 

6. ersucht den GeneraJsekretlir, der Generalversammlung 
auf ihrer tlInfzigsten 'Thgung einen Bericht über die Umset
zung dieser Resolution zu unterbreiten. 

41. plenarsitzung 
21. Oktober 1994 

4fJn. RegionalkoDferenz fiber BDfe fiir Fl.ilchtllnge, 
Riickkehrer und Vertriebene im ostafrIkanIschen 
Zwlschenseengebiet 

Die Generalversammlung, 

nach erneuter Behandlung des Punktes "Die Situation in 
Burundi", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/17 vom 3. November 
1993 zur Situation in Burundi, 

sowie unter Hinweis auf die vom Sicherheitsrat ergriffenen 
Maßnahmen, insbesondere die Entsendung einer Mission nnch 
Burundi, und die Erklärungen des Ratspriisidenten vom 
25. Oktober und 16. November 1993" sowie 29. Ju1i, 
25. August und 21. Oktober 19941°, 

im Hinblick auf die wirksamen Maßnahmen des Ge
neralsekretärs und seines Sonderbeauftragten fiIr Burundi, 

sowie im HInbUck auf die wichtige Rolle des Generalsekre
tärs der Organisation der afrikanischen Einheit und seines 
Sonderbeauftragten fiIr Burundi, 

mit Genugtuung über den Einsatz einer internationalen 
Beobachtermission in Burundi im Rahmen des von der 
Organisation der afrikanischen Einheit geschaffenen Mecha
nismus zur Verhütung, Bewältigung und Beilegung von 
Konflikten in Afrika, 

mit Genugtuung festsrellend, daß die eingetragenen 
politischen Parteien Burundis beschlossen haben, auf Dialog 
und Verhandlungen zurückzugreifen, um fiIr die institutionel
len Probleme dauerhafte Lösungen zu finden, die auf Billig
keit, Gerechtigkeit und Recht sowie auf dem unerschütterli
chen Willen zu einem Leben in Frieden bernhen, 

sowie mit Genugtuung feststellend, daß am 10. September 
1994 in Bujumbura das Abkommen über einen Regierungspakt 
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zwischen den KrIIften fiIr einen demokratischen Wandel 
(Präsidialmehrheit) und den politischen Oppositionsparteien 
unterzeichnet wurde, 

zutie.fst besorgt iiber die umfangreichen und unkontrollier
ten Bevölkerungsbewegungen, namentlich die Bewegungen 
bewaffneter Gruppen, die eine ernste Bedrohung des Friedeus 
und der Sicherheit in der ganzen Subregion darstellen, 

In Weilervetfolgung der Resolution 48/118 vom 
20. Dezember 1993, in der um Hi1fe fiIr die Flüchtlinge, ROck
kehrer und Vertriebenen in Afrika gebeten wird, 

besorgt über die nnch wie vor auftretenden Gewalthand
lungen und Verletzungen der Menschenrechte in dem Land, 

in diesem Zusammenhang mit Genugtuung über die 
Maßnahmen des Hohen K=miSSMl der Vereinten Nationen 
fiIr Menschenrechte und des von i11m in Burundi eingerichteten 
Büros, 

unter gebfJhrender BerfJcksichtigung der Resolution 
CMlRes.1527 (LX) über die Veranstaltung einer Regional
konferenz über Hi1fe fiIr Flüchtlinge, Rückkehrer und Ver
triebene im ustafrikanischen Zwischenseengebiet, die vom 
Ministerrat der Organisation der afrikanischen Einheit auf 
seiner vom 6. bis 1l.luni 1994 in 'I\mis abgehaltenen sechzig
sten ordentlichen 'Thgungll verabschiedet und von den Staats
und Regierungscbefs der Organisation der afrikanischen 
Einheit befilrwortet wurde, 

mit Genugtuung über das der Organisation der afrikn
nischen Einheit von der Regierung Burundis gemachte 
großzügige Angebot, diese Regiona1konferenz auszurichten, 
um alle Aspekte dieses Problems, das die Pläne und Program
me für die politische Stabilisierung des ostafrikanische 
Zwischenseengebiets zunichte macht, zu untersuchen, 

sowie mit Genugtuung über die vom GeneraJsekretär 
vorgenommene Entsendung einer Mission in das Gebiet unter 
der Leitung von Botschafter Dillon, durch die die Vorberei
tung und Veranstaltung einer internationalen Konferenz iiber 
die Probleme der Subregion erleichtert werden soll, und erfreut 
iiber die UnterstOtzung, die der Sicherheitsrat dieser Initiative 
in der Erk1llrung seines Präsidenten vom 21. Oktober 19941

• 

gewährt hat, 

In der Oberomgung, daß eine einvernehmliche Lösung der 
Probleme dazu beitragen würde, das Grauen der Konflikte 
abzuwehren, die die Region im allgemeinen und Burundi im 
besonderen heimgesucht haben, und daß sie ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu Frieden, Freiheit, Entwicklung und 
Demokratie wäre, 

1. bringt gegenüber der Regierung und dem Volk 
Burundis ihre tiefe Genugtuung über ihr Eintreten fiIr die 
nationale Aussöhnung zum Ausdruck und bittet die beteiligten 
Parteien, sich auch weiterhin um die Wiederherstellung des 
Friedeus und der Demokratie in dem Lande zu bemühen; 

2. begl/1ckwUnscht die politischen Führer Burundis zu 
dem glücklichen Ausgang der Verhandlungen über die 
Wiederherstellung der norma1en Arbeitsweise der Institationen 
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und fordert alle Parteien nachdrllcklich auf. sich genauestens 
an die Bestimmungen des am 10. September 1994 unterzeich
neten RegierungspakIs und die anschließenden ZusaIzprotokol
le zu halten; 

3. ermutigt die neue Koalitionsregierung Burundis, 
Kriegstreiber auch weiterhin unerbittlich zu bekämpfen und 
die Volksmilizen und nndere extremistische Gruppen, die die 
Sicherheit des Landes bedrohen, zu entwaffnen; 

4. ersucht die Mitgliedstnaten, die OIgane des Systems 
der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstnatIichen OIganisationen, den Burundiern folgendes zu 
gewiIhren: 

a) HiIfe beim Wiederautbau des Landes und Nothilfe zur 
sozialen und wirtschaftlichen Erholung, NeubeIebung der 
Wu:tschaft und Wiederaufnahme des Entwicklungsprozesaes; 

b) Unterstützung der staatIichen Programme zur Wie
derherstellung des Vertrauens zwischen den verschiedenen 
Teilen des burundischen Volkes, insbesondere durch den 
Einsatz von zivilen Menschenrechtsbeobachtern zur Unterstüt
zung der Ortsverwaltung; 

c) geeignete finanzielle und technische Hilfe, damit das 
Gerichtswesen des Landes besser in der Lage ist, den Teufels
kreis der Straffreiheit zu durchbrechen und es den burundi

. sehen Behörden zu ermöglichen, die für den versuchten 
Staatsstreich vom Oktober 1993 und die anschließenden 
ethnischen Massaker Verantwortlichen vor Gericht zu stellen; 

d) Hilfe bei der Beseitigung des geheimen Untergrund
Radiosenders "Rutomorangingo", der zu ethnischem Haß und 
Gewalt aufstachelt, sowie aller anderen Propagandainstrumen
te, welche die geduldigen Bemilhungen um die nationale 
Aussflhnung untergraben; 

5. unterstfit%t rUckhaltlos das Bestreben der Staats- und 
Regierungschefs der afrikanischen Länder, eine Regional
konferenz über HiIfe für Flüchtlinge, Rllckkehrer und Ver
triebene im ostafrikanischen Zwischenseengebiet einzuberu
fen; 

6. bittet die zuständigen Organe des SysteJßS der Ver
einten Nationen, sich an der Umsetzung dieser Initiative zu 
beteiligen; 

7. ersucht die Mitgliedstaaten, die Umsetzung dieser 
Initiative großzügig zu unterstützen; 

8. dankt allen Staaten, den OIganen der Vereinten 
Nationen sowie den zwischenstaatlichen und nichtstaatIichen 
Organisationen, die Burundi seit dem Beginn der Krise 
humanitäre Nothilfe gewllbrt haben, und bittet sie, wllbrend der 
hevorstehenden Phase des Wiederaufbaus und der wirt
schaftlichen Gesundung ihre Anstrengungen zu verdoppeln; 

9. bittet die internationale Gemeinschaft, sich voll zu 
engagieren. indem sie beträchtliche technische und finanzielle 
Unterstützung zur raschen Umsetzung des Aktionsplans 
gewl!brt, der von einer Regionalkonferenz erarbeitet wird; 

10. ermutigt den GeneralsekretOr der Vereinten Nationen 
und den GeneraIsekret6r der OIganisation der afrikanischen 
Einheit, sich auch weiterhin um die Normalisierung der 
Situation in Burundi zu bemilhen, die nach wie vor prekär und 
besorgniserrege ist; 

11. ersucht den GeneraIsekret6r der Vereinten Nationen, 
in enger Zusammenarbeit mit dem GeneraIsekret6r der 
OIganisation der afrikanischen Einheit und der Hohen Kom
missarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge Ressoun:en 
für diesen Zweck ZU mobilisieren, die Durchfllhrung dieser 
Resolution sicherzustellen und der Generalversammlung auf 
ihrer fünfzigsten 'Thgung Bericht zu etstntten. 

43. P1enal'8lWmg 
25. Oktober 1994 

4918. Z"8P ...... etmrbelt zwfsclJen den Ymelnteü Nationen 
und dem AsIatIsclt-afrlkanfschen Rechtshmatuugs
ausscltuß 

pie Generalversammlung, 

unter Hilfweis auf ihre Resolutionen 36/38 vom 
18. Novmnber 1981, 37/8 vom 29. Oktober 1982, 38137 vom 
5. Dezember 1983, 39/47 vom 10. Pezember 1984,40160 vom 
9. Dezember 1985,41/5 vom 17. Oktober 1986,43/1 vom 
17. Oktober 1988, 45/4 vom 16. Oktober 1990 und 47/6 vom 
21. Oktober 1992, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
18. Juli 1994 Ober die Znsammenarbeit zwischen den Ver
einten Nationen und dem Asiatisch-afrikanischen Rechts
beratungsausschuß13, 

nach Anh6rung der am 25. Oktober 1994 abgegebenen 
ErIdllrung des GeneraIsekretärs des Asiatisch-afrikanischen 
Rechtsberatungsausschnsses14 über die Schritte, die der 
Beratnngsausschuß unternommen hat, um eine fortgesetzte, 
enge und wirksame Znsammenarbeit zwischen den beiden 
OIganisationen sicherzustellen, 

1. nimmt mit Genugtuung KenntnIs von dem Bericht des 
GeneraIsekretür; 

2. nimmt mit Befriedigung Ke1l1ltnls von den BemOhun
gen, die der Asiatisch..afrikanische Rechtsberatungsausschuß 
mittels seiner Programme und Initiativen auch weiterhin 
unternimmt, um die Rolle der Vereinten Nationen und ihrer 
verschiedenen Organe, NoschließIich des InternationaIen 
Gerichtshofs, zu stürken; 

3. nimmt tl1fPerdem mit Befriedigung Kenntnis von den 
anerkennenswerten Fortschritten auf dem Wege zu einer 
verbesserten, weitergehenden Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und dem Berntungsausschuß; 

4. nimmt mit Genugtuung Ke1l1ltnls von dem Beschluß 
des BeratungsaiJsschusses, sich aktiv an den Programmen der 
Vö1ketrechtsdekade der Vereinten Nationen sowie an den 
Prognunmen Ober Umwelt und bestandfllhige Entwicklung zu 
beteiligen; 

5. ersucht den Generalsekretilr, der Generalversammlung 
auf ihrer einundfUnfzigsten 'Thgung einen Bericht über die 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Berntungsausschuß vorzulegen; 

6. beschlleJlt, den Punkt ·zu!!8!!!menarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und dem Asiatisch-afrikanischen Rechts-

u Al49/2ß}.. 
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Plmuuy Meetings, 43. Sitzuog, uod KonigelUlum. 




